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ANHANG II  

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten  

Name des Produkts: Weltstrategie PLUS 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900QAHEL5JZXR6V80 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 
 
 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  
 
Im Rahmen des ESG-Ansatzes wird beim Fondsmanagement in Bezug auf Einzeltitel die 
Nachhaltigkeit in der Auswahl von Investments im Rahmen der nachhaltigen Produktpalette der 
PC wird durch eine durchgehende Integration von ESG, kurREGz für Environment, Social, 
Governance, verwirklicht. Neben ökonomischen Faktoren, wie Rentabilität, Wachstum oder 
Wettbewerbsfähigkeit / Marktstellung, werden somit ökologische und gesellschaftliche Aspekte in 
den Anlageprozess integriert. Um negative Auswirkungen auf die Portfolios zu vermeiden, kommt 
es zu einer Vorselektion des jeweiligen Portfolio-spezifischen Veranlagungsuniversums. Unter 
nachhaltigen Gesichtspunkten werden Unternehmen aus dem Universum ausgeschieden, die 
durch entsprechende kontroverse Geschäftsfelder Ausschlusskriterien erfüllen. Dazu gehören 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der  EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine nachhaltigen  
Investitionen angestrebt  
werden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an 
nachhaltigen Investitionen. 
  

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der  

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind  

mit  einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der  
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt. 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschafts-
tätigkeiten enthält. 
In dieser Verordnung 
ist kein Verzeichnis 
der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschafts-
tätigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 
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Atomkraft, Rüstung und Branchen, die eine Suchtgefahr beinhalten, wie Tabak, Alkohol und 
Glücksspiel. In der Portfolioanalyse werden jene Unternehmen, die kein nachhaltiges Geschäftsfeld 
(bspw. mit Fokus auf erneuerbare Energien) vorweisen, in ihrer Bereitschaft der Offenlegung ihrer 
Tätigkeiten in Bezug auf die drei Nachhaltigkeitssäulen bewertet. Wichtige Kriterien sind neben der 
Gesamtbeurteilung ihres Engagements auch der relative Vergleich innerhalb der jeweiligen 
Branche. Anhand nachfolgender Scorings renommierter Agenturen wird die jeweilige Situation 
analysiert:  • S&P Global ESG Rang (ehamalige RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment)  
Score, basierend auf dem Umfang der Offenlegung eines Unternehmens bezüglich Umwelt, 
Soziales und Governance (ESG). Der Score reicht von 0,1 für Unternehmen, die einen 
Mindestbetrag an ESG-Daten offenlegen, bis 100, für jene, die jeden von Bloomberg gesammelten 
Datenpunkt offenlegen. Jeder Datenpunkt wird hinsichtlich seiner Bedeutung gewichtet, wobei 
Daten wie bspw. Treibhausgasemissionen ein größeres Gewicht haben als andere Offenlegungen. 
Das Ergebnis (Score) wird auch an verschiedene Industriezweige angepasst. Somit wird jedes 
Unternehmen nur anhand der Daten bewertet, die für den jeweiligen Industriesektor relevant sind. 
Ein Scoring ab 70 wird als klar positiv angesehen. ESG Rating basiert auf MSCI ESG Research  MSCI 
ESG Research beurteilt Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) mit einer Gesamtnote und stuft 
Unternehmen mit der Bewertung zwischen AAA (beste) bis CCC (schlechteste) ein. Bewertungen 
von BBB oder besser werden als klar positiv angesehen.  • ESG Risk Score (Bloomberg 
Sustainalytics Risk Rating)  Die Scoring-Bandbreite liegt hier zwischen 0 und 100, wobei 0 bedeutet, 
dass keinerlei ESG-Risiken bestehen. Hierbei werden unternehmerische Aktivitäten, die kontrovers 
einer oder mehreren Nachhaltigkeitssäulen gegenüberstehen sowie ESG-Risiken, die nicht 
angemessen auf Unternehmensebene (Corporate Governance) adressiert werden, berücksichtigt. 
Ein Scoring unter 25 wird als klar positiv angesehen.  Nur Unternehmen, die in einem oder 
mehreren Kategorien eine klar positive Beurteilung unterliegen, sofern das Unternehmen nicht in 
einem nachhaltigen Geschäftsfeld tätig ist, erhalten eine positive Gesamtbeurteilung.  Die 
Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt durch die im ESG-Investmentprozess genannten Negativkriterien 
und in der Titelauswahl (Positivkriterien).  Zumindest 51% des jeweiligen Portfolios müssen die 
Kriterien des ESG-Prozesses mit einer positiven Gesamtbeurteilung erfüllen 

Bei der (etwaigen) Investition in andere Investmentfonds (Subfonds/Zielfonds) werden diese nicht 
in Bezug auf die darin befindlichen Titel/Vermögenswerte durchgerechnet (sog. "look-through"), 
sondern es wird auf die Einstufung/Klassifikation (dieses anderen Investmentfonds) als Artikel 8 
oder Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung abgestellt. 

Es wird für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale kein Referenzwert (Index, 
Benchmark) herangezogen.   

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Als Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf Einzeltitel werden die drei ESG-Rating-Systeme  
(S&P Global ESG Rang, MSCI ESG Research, Bloomberg Sustainalytics Risk Rating) und die  
dahinterstehenden Analysen/Auswertungen herangezogen. Diese definieren je nach  
Finanztitel (zB Treibausgasemissionen, der Kohlenstoff-Fußabdruck, die  
Treibhausgasintensität, die Intensität des Energieverbrauchs klimarelevanter Sektoren, die  
Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen, zusätzliche Indikatoren mit umweltbezogenen  
und sozialen Dimensionen, etc), das Investment-Universum im Sinne der bestimmten  
Kriterien. 

 
In Bezug auf andere Investmentfonds (Subfonds, Zielfonds) wird die 
Einstufung/Klassifikation als Artikel 8 oder Artikel 9 der europäischen 
Offenlegungsverordnung herangezogen. 

 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei? 

Nicht anwendbar. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Nicht anwendbar. 

 Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Nicht anwendbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen  Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja 

Durch den im Rahmen des Fondsmanagements in Bezug auf Einzeltitel herangezogenen  
ESG-Ansatz mittels einer Kombination aus negativen Ausschlusskriterien und positiven  
Selektionskriterien (siehe dazu Details oben) werden unter Ermittlung der jeweiligen Werte  
mittels der Datenbank von Sustainalytics die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.   

Bei der (etwaigen) Investition in andere Investmentfonds (Subfonds/Zielfonds) werden die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren dadurch eingehalten, 
dass diese die Einhaltung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren ausweisen/offenlegen.   

 

X Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen 
handelt es sich um die 
bedeutendsten nachteiligen                              
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäftigung, 
Achtung der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen 
die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Auch bei der Stimmrechtsausübung (sogen. "voting policy") werden 
Nachhaltigkeitsfaktoren miteinbezogen (siehe Aktionärsrechte-Policy, unter 
www.llbinvest.at / Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Aktionärsrechte-Policy). 

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
finden sich auch in den veröffentlichten Rechenschaftsberichten des Fonds 
(https://www.llbinvest.at  / Investmentfonds / Investmentfonds anzeigen, beim jeweiligen 
Fonds unter Rechenschaftsbericht) 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.  

Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS ist die Wertsteigerung des Anteilspreises.  

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen 

Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in 

Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in 

andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur 

Absicherung eingesetzt werden.  

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in 
Vermögenswerte mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert (in der Folge 
genannt "Mindestinvestmentquote").  

Dadurch wird ein verbindlich einzuhaltendes Rahmenwerk zur Erfüllung der ökologischen 
oder sozialen Ziele des Fonds geschaffen.    

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Durch die negativen Ausschlusskriterien und der Mindestgrenze von 51% des  
Fondsvermögens in ESG-Titel wird das grundsätzliche Anlageuniversum (=die in Fage 
kommenden Investitionen) reduziert. 

Es können maximal 49% des Fondsvolumens in Vermögenswerte ohne ökologische 
und/oder soziale Merkmale investiert sein. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei Einzeltiteln werden als Nachhaltigkeitsindikatoren die drei ESGRating-Systeme  
(S&P Global ESG Rang, MSCI ESG Research, Bloomberg Sustainalytics Risk Rating) und die 
dahinterstehenden Analysen/Auswertungen herangezogen. Im Rahmen der Evaluierung 
dieser Daten werden auch Daten zur guten Unternehmensführung berücksichtigt. Bei den 
Investitionen in andere Fonds gilt Folgendes: Einer von drei Bausteinen im Rahmen des 
Morningstar/Sustainalytics ESG-Risiko-Ratings befasst sich mit den grundlegenden ESG 
Themen Corporate Governance und Stakeholder Governance. Corporate Governance ist ein 
System von Regeln und Praktiken, die dazu beitragen, die Interessen von Eigentümern und 

Die 

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung umfassen 
solide 
Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 

 

 

Die Anlagestrategie dient als 
Richtschnur für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz berücksichtigt 
werden. 

 

http://www.llbinvest.at/
https://www.llbinvest.at/
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Managern in Einklang zu bringen und Transparenz und Rechenschaftspflicht zwischen 
Management und Aktionären zu fördern. Die Stakeholder-Governance berücksichtigt die 
Perspektiven und Interessen der verschiedenen Stakeholder, um  potenzielle Reputations- 
und finanzielle Risiken zu erkennen und zu mindern.  Beide Baseline-Themen werden im 
Rahmen des Morningstar/Sustainalytics ESG-Risiko-Ratings als wesentlich eingestuft, was 
die Überzeugung widerspiegelt, dass eine schlechte Unternehmensführung wesentliche 
Risiken für Unternehmen birgt. Diese Risiken werden jedoch nicht durch das 
Geschäftsmodell eines Unternehmens bestimmt und ihre Wesentlichkeitsbewertung wird 
daher nicht durch die Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einer Subbranche beeinflusst. 
Stattdessen hängt die Exposition und damit die relative Bedeutung von Corporate 
Governance und Stakeholder Governance weitgehend davon ab, ob das Unternehmen an 
einer Börse gehandelt wird oder sich in Privatbesitz befindet. Für börsennotierte 
Unternehmen werden aufgrund der in der Regel komplexeren Managementstrukturen, der 
strengeren behördlichen Kontrolle und der höheren Betriebskosten im Vergleich zu 
Unternehmen in Privatbesitz relativ höhere Risikowerte vergeben.     

 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in 
Vermögenswerte mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert. Als Folge dessen 
und im Umkehrschluss können maximal 49% des Fondsvolumens in Vermögenswerte ohne 
ökologische und/oder soziale Merkmale investiert sein. Nachhaltige Investitionen werden nicht 
getätigt.      

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt   
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds werden nicht mit dem Einsatz von 
Derivaten erreicht. 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Eine etwaige "Taxonomie-Quote" in Bezug auf Umweltziele  und/oder auf ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird im jeweiligen Rechenschaftsbericht des Fonds 
veröffentlicht.   
 
 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 
 Ja:    

                          In fossiles Gas             In Kernenergie  

                Nein  

Mindestanteil: 0%.   

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil  
der Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

 

X 

 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten,  
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln. 
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 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

  Nicht anwendbar. 

                Mindestanteil: 0%.   

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
 

Nicht anwendbar. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Im Rahmen des Fondsmanagements werden max. 49%  des Fondsvolumens in Vermögenswerte 
ohne ökologische und/oder soziale Merkmale investiert (kein ökologischer/sozialer 
Mindestschutz vorhanden), so zB Sichteinlagen/kündbare Einlagen (zwecks 
Liquiditätssteuerung/Investitionsgradsteuerun, etc.) oder aber Einzeltitel bzw. andere 
Investmentfonds ohne ökologische/soziale Merkmale (zwecks weiterer Diversifikation, etc.).   

Sofern zulässig, zählen etwaige derivative Instrumente (als Teil der Anlagestrategie oder zur 
Absicherung)  ebenfalls nicht zu Vermögenswerten mit ökologischen/sozialen Merkmale.    

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 

    sind 
nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die 
Kriterien für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

 

 

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 
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 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter www.llbinvest.at , unter "Investmentfonds" , 

"Investmentfonds anzeigen" 

 

   

http://www.llbinvest.at/



